
tig. Die Kosten dafür seien je-
doch überschaubar.

Die Gemeinde Weißenborn
befürchtet Mehrkosten beim
Umbau eines Altbaus für die
Tagespflege. Da das Gebäude
dafür auf den neuesten Stand
gebracht werden müsse, wür-
den „Brandschutzmaßnahmen
sicherlich in nicht unbedeu-
tender Höhe zu Buche schla-
ge“, hieß es von der Gemeinde.
Eine genaue Ermittlung der
Kosten sei noch in Arbeit. Die
Aufwendungen für den Brand-
schutz seien jedoch wichtig,
insbesondere die Schulung des
Personals. Am Brandschutz
solle man nicht sparen, teilte
die Stadt Großalmerode mit
und erinnerte an einen verhee-
renden Rathausbrand Ende
des 19. Jahrhunderts.

Sontra kann ebenfalls keine
gestiegenen Auflagen erken-
nen. Im Gegenteil, es sei wich-
tig, mehr auf den Brandschutz
zu achten. Investitionen für
Brandschutzauflagen habe es
zuletzt in den Kindertagesstät-
ten Wichmannshausen, Ulfen
und bei der Awo gegeben.
Neue Fluchtwege und Brand-
abschnitte seien geschaffen
worden, vernetzte Rauchmel-
der wurden nachgerüstet.

Problematischer als Brand-
schutzauflagen ist laut Sontras
Bürgermeister Thomas Eck-
hardt die weitere Verschär-
fung der Energieeinsparver-
ordnung, denn diese sei mit
hohen Kosten für beispielswei-
se neue Dämmungen verbun-
den.

Von Thomas Schlenz

WITZENHAUSEN. Spätestens
seit dem verheerenden Brand
des Londoner Grenfell-Towers
ist das Thema Brandschutz in
aller Munde. Private und öf-
fentliche Hochbauten werden
überprüft. Schließungen und
teure Sanierungen drohen.
Wir haben beim Landkreis
und den Gemeinden gefragt,
ob die Brandschutzauflagen
für Verwaltungsgebäude ge-
stiegen sind und wie sich diese
auf die Kassen der Kommunen
auswirken.

Laut Kreisverwaltung seien
die Auflagen für Brandschutz
in Verwaltungsgebäuden in
letzter Zeit nicht gestiegen. Im
Gegenteil: Mit jeder Erneue-
rung der Hessischen Bauord-
nung seien die Anforderungen
in den vergangenen 20 Jahren
sogar gesunken. Besondere
Bauvorschriften gebe es für
Sonderbauten, wenn ihre Brut-
to-Grundfläche größer als
3000 Quadratmeter sei.

Dennoch bedeuten die be-
stehenden Auflagen für einige
Kommunen mehr Arbeitsauf-
wand und Kosten wie in der
Gemeinde Wehretal: In Kin-
dergärten und Bürgerhäusern
werde bei den „Brandverhü-
tungsschauen des Landkrei-
ses“ insbesondere auf Flucht-
türen, Rauchmelder, Brand-
schutztüren, Fluchtausgänge,
Fluchtwege und Notbeleuch-
tungen geschaut, hieß es. Da-
durch seien regelmäßig Anpas-
sungen und Reparaturen nö-

Brandschutz
ist kein Problem
Auflagen für Sanierung von Verwaltungen
belasten die Kommunen im Kreis kaum

Sorgen für
Mehrkosten:
Bei einer Sa-
nierung öf-
fentlicher Ver-
waltungsge-
bäude müssen
bestimmte
Brandschutz-
auflagen ein-
gehalten wer-
den. Foto: dpa
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bei der Bewertung der Kom-
munen.

4. Gleiche Bedingungen für
Kinder mit und ohne Be-

hinderung: Die gleichberech-
tigte Teilhabe von Kindern
mit Behinderung muss gesetz-
lich verankert werden.

5.Mehr Personal: Kinder sol-
len von Erwachsenen be-

gleitet werden, die sie unter-
stützen und fördern. Die Aus-
fallzeiten seien insbesondere
durch Krankheit hoch. Dafür 15
Prozent anzusetzen, sei nicht
mehr realistisch. Deshalb brau-
che es nach Angaben der Wohl-
fahrtspflege zusätzlich 20 Pro-
zent für Vertretungszeiten und
20 Prozent für die Vor- und
Nachbereitung der pädagogi-
schen Arbeit. Außerdem beste-
he Fachkräftemangel. Der Be-
ruf sei hier nicht mehr attrak-
tiv. „Wir müssen aufpassen,
dass die Absolventen der Fach-
schule für Sozialpädagogik
nicht abwandern“, sagte Myri-
am Lamotte-Heibrock (Werra-
Meißner-Kreis). Sontras Bürger-
meister Thomas Eckhardt
spricht von einem Erziehernot-
stand, der auf dem Rücken des
Personals ausgetragen werde.

die Wohlfahrtspflege eine hes-
senweit gültige gesetzliche
Regelung von zehn Stunden
für jede Gruppe. Meinhards
Bürgermeister Gerhold Brill
bemängelte, dass jede Kom-
mune diese Leitungsaufgaben
individuell regeln könne. Das
führe zu Ungerechtigkeiten

gesstätte in Roßbach. Mit die-
sen Rahmenbedingungen
würde ich momentan nieman-
dem eine Leitungsposition
empfehlen“, sagt Heidi Ott
vom Kindergarten Mauerstra-
ße. Damit auch Kindertages-
einrichtungen kompetent ge-
führt werden können, fordert

3. Zeit für Leitungsaufga-
ben: „Leitungen in Kin-

dertageseinrichtungen neh-
men mittlerweile Manage-
mentaufgaben wahr, die ohne
eine entsprechende Freistel-
lung nicht zu erfüllen sind“,
sagt Annette Göbel, Leiterin
der evangelischen Kinderta-

dings wurde der Fachkraft-
Kind-Schlüssel in der Vergan-
genheit nicht angepasst“, sagt
Regine Haber-Seyfarth, zustän-
dig für Kindertageseinrichtun-
gen bei der Diakonie in Hes-
sen. Die Gruppen müssten al-
tersgerecht angepasst und in
der Regel kleiner werden.

Von Tobias Stück

WERRA-MEISSNER. Die Liga
der Freien Wohlfahrtspflege
in Hessen hat fünf wesentli-
che Punkte formuliert, die im
Kinderförderungsgesetz nach-
gebessert werden sollen. Wir
beleuchten die Forderungen
im Einzelnen.

1. Zeit für Kinder und Eltern:
Die Experten fordern,

dass eine individuelle Förde-
rung der Kinder sowie gute Er-
ziehungs- und Bildungspart-
nerschaft mit den Eltern ge-
lingt. Der Bedarf an Betreuung
hätte sich sowohl bei Eltern
als auch bei den Kindern er-
höht. „Elterngespräche neh-
men mittlerweile viel mehr
Zeit ein als früher“, hatten die
anwesenden Leiterinnen fest-
gestellt. Aber auch der Betreu-
ungsbedarf der Kinder habe
sich erhöht, weil die Anforde-
rungen der Eltern gestiegen
seien.

2. Kleine Gruppen: Die For-
derung setzt darauf, dass

die Beziehungsqualität wachse
und die Fachkräfte mehr Zeit
für die pädagogische Arbeit
mit jedem Kind hätten. „Aller-

Mehr Zeit für Kinder, Eltern und Leitung
Fünf Punkte, die nach Willen von Wohlfahrtspflege, Kita-Leiterinnen und Trägern der Einrichtungen verbessert werden müssen

Fordern die Nachbesserung des Kinderförderungsgesetzes: Kita-Leiterinnen, Träger von Einrichtungen und die Liga der Freien Wohl-
fahrtspflege. Foto: Stück


